
 
 
 
 

 Planung und Bau 
 

 

 
 

Neues Signal:  

 

Verkehrsbeschränkungen 

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 und die 

zugehörige Verordnung über die Strassensignalisation vom 05. September 1979 werden fol-

gende Verkehrsbeschränkungen verfügt:  

 

Gemeinderat Niederrohrdorf 

Niederrohrdorf 

Rotrischweg 

Zonensignal Tempo-30-Zone 

Zonenerweiterung bis Parzelle 810 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind innert 30 Tagen seit Publikation im 

Amtsblatt vom 18. Februar 2026 bis 20. März 2026 bei der verfügenden Behörde einzu-

reichen. Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.  


